
Hinweisblatt für Familienangelegenheiten 

 

 

Für die Vertretung in einer Familiensache benötige ich -soweit für Sie zutreffend- folgende 

Unterlagen: 

 

1. für das eigentliche Ehescheidungsverfahren: 

-  die Originalheiratsurkunde oder eine beglaubigte Abschrift hiervon; 

 

2. für den Versorgungsausgleich. 

- sämtliche Rentenversicherungsunterlagen 

- eventuelle Nachweise über Zeiten der Arbeitslosigkeit; 

- soweit in Betracht kommend, Nachweise über Zeiten des Wehrdienstes oder 

Wehrersatzdienstes, 

- Nachweise über Zeiten des Schulbesuchs bzw. Studiums nach dem vollendetem 16. 

Lebensjahr, 

- eine eigene originale Geburtsurkunde 

- Originalgeburtsurkunden aller Kinder 

- eventuelle Rentenbescheide, 

- soweit in Betracht kommend, Nachweise über Zeiten des Mutterschutzes, 

- eventuelle Rentenversicherungsverläufe, 

- eine Entgeltbescheinigung, 

- den Bescheid über Bezug von Erziehungsgeld 

 

3. für einen eventuellen Prozesskostenhilfeantrag: 

- die neueste Verdienst- und Besoldungsbescheinigung, ggf. Nachweis über erhaltenen 

Unterhalt, 

- Nachweis über erhaltendes Arbeitslosengeld oder – hilfe,  ggf. Sozialhilfebescheid, 

ggf. Rentenbescheid 

- Verträge über Kredite, auf die Zahlungen geleistet werden mit Zahlungsnachweis, z.B. 

Quittung 

- Nachweise über Mietbelastungen (Mietvertrag bzw. –bescheinigung mit 

Zahlungsnachweis), 

- Nachweis über eventuell gezahlten Gewerkschaftsbeitrag, 

- Nachweis über gezahlte Versicherungsprämien, 

- Nachweis über geleistete Unterhaltszahlungen, 

- Nachweise über Sparguthaben 

- Lebensversicherungspolicen mit Nachweis der Prämienzahlung 

- Nachweis über evtl. Immobilien incl. etwaiger darauf ruhender Lasten mit 

Zahlungsnachweisen 

- Bescheid über Bezug von Erziehungsgeld 

 

4. für eventuelle Unterhaltsberechnungen: 

- Einkommensnachweise für die letzten 12 Monate (monatliche Einzelabrechnungen), 

- Nachweise für Zahlungen von Beiträgen für Gewerkschaften/Berufsverbände, 

- Nachweise über gezahlte Kreditraten nebst Kreditvertrag, 

- Nachweise über sonstige Unterhaltsverpflichtungen und Zahlungsbelege, 

- Sozialhilfebescheide, 

- Einkommenssteuererklärungen und –bescheide für die letzten drei Steuerjahre, 

- Umsatzsteuererklärungen und -bescheide für die letzten drei Steuerjahre, 

- Rentenbescheide, 

- Bilanzen nebst Gewinn- und Verlustrechnungen für die letzten drei Steuerjahre. 

 


